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Mörder zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt

Am Freitag, dem 30.11.2018, verurteilte das Landgericht Gera den 66-jährigen Mörder der Stephanie Drews zu lebenslanger
Freiheitsstrafe.

Der BDK Thüringen gratuliert an dieser Stelle den Kolleginnen und Kollegen der „Soko Altfälle“ zu diesem finalen Erfolg.

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass akribische Ermittlungsarbeit in Kombination mit solidem handwerklichen Geschick und
fachlicher Kompetenz schlussendlich zum Erfolg führen kann.

Um mit den Worten des Vorsitzenden Richters am LG Gera Uwe Tonndorf zu sprechen:

„Hätte es eines Beweises bedurft, welche wichtige Arbeit dort geleistet wird, dann ist es dieser Fall!“

Die Erfahrungen der Soko haben gezeigt, dass es ausgebildetes Personal und klarer Strukturen einer
Morduntersuchungskommission bedarf, um derartige Fälle erfolgreich abzuarbeiten.

Auch für Richter Tonndorf „wäre es fatal, wenn die Sonderkommission aus fiskalischen Gründen aufgelöst oder
abgeschmolzen würde!“

Gerade die Aufklärung eines Mordes ist nicht nur unser gesetzlicher Auftrag - wir sind dies auch den Opfern und Angehörigen
schuldig.

Der BDK Thüringen setzt sich dafür ein, dass die Soko Altfälle wieder in voller Stärke ihre Arbeit weiterverrichten kann und
eine Morduntersuchungs-kommission ein fester Bestandteil der Kriminalpolizei wird.

Bund Deutscher Kriminalbeamter
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